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(In Anwendung von Titel VI des Vertrages über die Europäische Union erlassene Rechtsakte)

RECHTSAKT DES RATES

vom 8. Mai 2003

betreffend die Erstellung des Protokolls zur Änderung des Übereinkommens über den Einsatz
der Informationstechnologie im Zollbereich hinsichtlich der Einrichtung eines Aktennachweis-

systems für Zollzwecke

(2003/C 139/01)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson-
dere auf Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe d),

auf Initiative des Königreichs Belgien, der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in der Erwägung nachstehenden Grundes:

Geschehen zu Brüssel am 8. Mai 2003.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. CHRISOCHOÏDIS

(1) ABl. C 328 vom 23.11.2001, S. 12.
(2) Stellungnahme vom 18. Dezember 2002 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).

Das Zollinformationssystem, das in dem Übereinkommen über
den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich (3)
vorgesehen ist, sollte für den Informationsaustausch über die
Existenz von Unterlagen über laufende oder abgeschlossene
Ermittlungen sowie für eine angemessene Koordinierung der
Ermittlungen eingesetzt werden —

BESCHLIESST, dass die Erstellung des Protokolls, das heute von
den Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten unterzeich-
net wird, in der im Anhang enthaltenen Fassung abgeschlossen
ist;

EMPFIEHLT den Mitgliedstaaten, das Protokoll gemäß ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften anzunehmen (4).

(3) ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 34.
(4) Der Tag des Inkrafttretens des Protokolls wird auf Veranlassung

des Generalsekretariats des Rates im Amtsblatt der Europäischen
Union veröffentlicht.
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PROTOKOLL

gemäß Artikel 34 des Vertrages über die Europäische Union zur Änderung des Übereinkommens
über den Einsatz der Informationstechnologie im Zollbereich hinsichtlich der Einrichtung eines

Aktennachweissystems für Zollzwecke

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN dieses Protokolls, Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

UNTER BEZUGNAHME auf den Rechtsakt des Rates der Europäischen Union vom 8. Mai 2003,

IN DER ERWÄGUNG, dass die Zusammenarbeit im Zollbereich in der Europäischen Union ein wichtiger
Bestandteil des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist,

IN DER ERWÄGUNG, dass der Informationsaustausch zwischen den Zollbehörden der verschiedenen
Mitgliedstaaten für eine solche Zusammenarbeit wesentlich ist,

IM ANSCHLUSS AN DIE Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 15. und 16. Oktober
1999 in Tampere, denen zufolge

— die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der Ermittlungsar-
beit in Bezug auf grenzüberschreitende Kriminalität bestmöglich genutzt werden sollte (Schlussfolge-
rung Nummer 43);

— eine ausgewogene Entwicklung unionsweiter Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung unter
gleichzeitigem Schutz der Freiheit und der gesetzlich verbürgten Rechte der Einzelperson wie auch
der Wirtschaftsteilnehmer erreicht werden sollte (Schlussfolgerung Nummer 40) und

— die schwere Wirtschaftskriminalität in zunehmendem Maße steuerliche und zollrechtliche Bezüge
aufweist (Schlussfolgerung Nummer 49);

GESTÜTZT AUF die Tatsache, dass der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 30. Mai 2001 hinsichtlich
einer Strategie für die Zollunion (1)

— sich darin einig ist, dass ein Hauptziel darin bestehen muss, die Zusammenarbeit zu verbessern, um
Betrug und andere Handlungen, die die Sicherheit von Personen und Gütern bedrohen, wirksam zu
bekämpfen;

— Nachdruck darauf legt, dass der Zoll eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung der grenzüberschreiten-
den Kriminalität spielt durch Prävention, Aufdeckung und — im Rahmen der nationalen
Zuständigkeiten der Zolldienststellen — durch Ermittlung und Verfolgung krimineller Handlungen
in den Bereichen Steuerbetrug, Geldwäsche sowie Handel mit Drogen und anderen illegalen Gütern,
und

— betont, dass die Zollbehörden aufgrund der Vielfalt der ihnen übertragenen Aufgaben sowohl in
einem Gemeinschaftskontext als auch im Kontext der Zollzusammenarbeit im Rahmen des Titels VI
des Vertrags über die Europäische Union arbeiten müssen,

(1) ABl. C 171 vom 15.6.2001, S. 1.
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IN DER ERWÄGUNG, dass in dem gemäß dem Übereinkommen über den Einsatz der Informationstechnolo-
gie im Zollbereich (1) geschaffenen Zollinformationssystem die Eingabe von personenbezogenen Daten
ausschließlich zum Zwecke der Feststellung und Unterrichtung, der verdeckten Registrierung oder der
gezielten Kontrolle erfolgen kann (Artikel 5 des Übereinkommens) und dass für weitere Zwecke eine
ergänzende Rechtsgrundlage geschaffen werden muss;

EINGEDENK der Tatsache, dass derzeit keine Möglichkeit besteht, systematisch auf elektronischem Wege
Informationen über die Existenz von Ermittlungsakten über laufende oder abgeschlossene Ermittlungen
zwischen allen zuständigen Behörden auszutauschen und so ihre Ermittlungen angemessen zu koordinie-
ren, und dass das Zollinformationssystem für diesen Zweck genutzt werden sollte;

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass sich im Ergebnis einer Bewertung der Datenbanken der dritten Säule
der EU die Notwendigkeit ergeben kann, diese Systeme komplementär zu gestalten;

IN DER ERWÄGUNG, dass im Zusammenhang mit der Speicherung, Verarbeitung und Verwendung
personenbezogener Daten im Zollbereich die Grundsätze, die in dem Übereinkommen des Europarats
vom 28. Januar 1981 zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener
Daten sowie in Punkt 5.5 der Empfehlung R (87) 15 des Ministerkomitees des Europarats vom
17. September 1987 über die Nutzung personenbezogener Daten im Polizeibereich niedergelegt sind,
angemessen berücksichtigt werden sollten;

IN DEM BEWUSSTSEIN, dass gemäß Punkt 48 des Aktionsplans des Rates und der Kommission vom
3. Dezember 1998 zur bestmöglichen Umsetzung der Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags über
den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (2) die Frage zu prüfen ist, ob und
nach welchen Modalitäten das Europäische Polizeiamt (Europol) Zugang zum Zollinformationssystem
haben könnte —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

Artikel 1

Das Übereinkommen über den Einsatz der Informationstech-
nologie im Zollbereich (3) wird wie folgt geändert:

1. Nach Kapitel V werden die folgenden drei Kapitel ein-
gefügt:

„KAPITEL V A

EINRICHTUNG EINES AKTENNACHWEISSYSTEMS FÜR
ZOLLZWECKE

Artikel 12 A

(1) Zusätzlich zu den Daten nach Artikel 3 umfasst
das Zollinformationssystem Daten nach diesem Kapitel
in einem gesonderten Bestand, nachstehend ,Aktennach-
weissystem für Zollzwecke‘ genannt. Alle Bestimmungen
dieses Übereinkommens gelten unbeschadet der Bestim-
mungen dieses Kapitels und der Kapitel V B und V C auch
für das Aktennachweissystem für Zollzwecke.

(2) Zweck des Aktennachweissystems für Zollzwecke
ist, den für die Zollfahndung zuständigen, nach Artikel 7
benannten Behörden eines Mitgliedstaats, die Ermittlun-
gen über eine oder mehrere Personen oder Unternehmen

(1) ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 34.
(2) ABl. C 19 vom 23.1.1999, S. 1.
(3) ABl. C 316 vom 27.11.1995, S. 34.

aufnehmen oder durchführen, zu ermöglichen, die
zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten ausfindig
zu machen, die mit Ermittlungen über diese Personen
oder Unternehmen befasst sind oder waren, um durch
Informationen über die Existenz von Ermittlungsakten
den in Artikel 2 Absatz 2 genannten Zweck zu erreichen.

(3) Für die Zwecke des Aktennachweissystems für
Zollzwecke übermittelt jeder Mitgliedstaat den anderen
Mitgliedstaaten und dem in Artikel 16 genannten Aus-
schuss ein Verzeichnis schwerer Zuwiderhandlungen ge-
gen seine einzelstaatlichen Rechtsvorschriften.

Diese Liste enthält lediglich Zuwiderhandlungen, die

— mit einer Freiheitsstrafe oder einer die Freiheit
beschränkenden Maßnahme der Sicherung und Bes-
serung von mindestens zwölf Monaten oder

— mit einer Geldstrafe von mindestens 15 000 EUR

bedroht sind.

(4) Benötigt der Mitgliedstaat, der Daten aus dem
Aktennachweissystem für Zollzwecke abruft, weiter ge-
hende Angaben zu der gespeicherten Ermittlungsakte
über eine Person oder ein Unternehmen, so ersucht
er den eingebenden Mitgliedstaat nach Maßgabe der
geltenden Vorschriften über die gegenseitige Amtshilfe
um Amtshilfe.
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KAPITEL V B

BETRIEB UND NUTZUNG DES AKTENNACHWEIS-
SYSTEMS FÜR ZOLLZWECKE

Artikel 12 B

(1) Die zuständigen Behörden geben Daten aus Ermitt-
lungsakten in das Aktennachweissystem für Zollzwecke
für die Zwecke des Artikels 12 A Absatz 2 ein. Diese
Daten dürfen nur folgende Kategorien umfassen:

i) Personen oder Unternehmen, die Gegenstand einer
Ermittlungsakte der zuständigen Behörde eines Mit-
gliedstaats sind oder waren und

— die nach Maßgabe des einzelstaatlichen Rechts
des betroffenen Mitgliedstaats im Verdacht ste-
hen, eine schwere Zuwiderhandlung gegen die
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu bege-
hen, begangen zu haben oder an der Begehung
einer solchen Zuwiderhandlung beteiligt zu
sein oder gewesen zu sein oder

— bei denen eine solche Zuwiderhandlung festge-
stellt worden ist oder

— denen wegen einer solchen Zuwiderhandlung
eine Verwaltungs- oder gerichtliche Strafe auf-
erlegt wurde;

ii) den von der Ermittlungsakte betroffenen Bereich;

iii) den Namen, die Staatsangehörigkeit, Adressangaben
der aktenführenden Behörde des Mitgliedstaats zu-
sammen mit dem Aktenzeichen.

Die Daten nach den Ziffern i) bis iii) werden für jede
Person oder jedes Unternehmen in einem gesonderten
Datensatz eingegeben. Eine Verknüpfung der Datensätze
ist nicht zulässig.

(2) Die personenbezogenen Daten nach Absatz 1
Ziffer i) dürfen nur Folgendes umfassen:

i) bei Personen: Name, Geburtsname, Vornamen und
angenommene Namen, Geburtsdatum und Geburts-
ort, Staatsangehörigkeit und Geschlecht;

ii) bei Unternehmen: Firma, der im Geschäftsverkehr
benutzte Firmenname, Sitz des Unternehmens und
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

(3) Die Daten werden für eine begrenzte Dauer gemäß
Artikel 12 E eingegeben.

Artikel 12 C

Ein Mitgliedstaat ist im Einzelfall nicht verpflichtet, die
Eingaben nach Artikel 12 B zu machen, wenn und
solange diese Speicherung die öffentliche Ordnung oder
andere wesentliche Interessen des betreffenden Mitglied-
staats, insbesondere im Bereich des Datenschutzes, be-
einträchtigt.

Artikel 12 D

(1) Die Eingabe von Daten in das Aktennachweis-
system für Zollzwecke und deren Abfrage ist den in
Artikel 12 A Absatz 2 genannten Behörden vorbehalten.

(2) Eine Abfrage im Aktennachweissystem für
Zollzwecke enthält folgende personenbezogene Daten:

i) bei Personen: den Vornamen und/oder den Namen
und/oder den Geburtsnamen und/oder den ange-
nommenen Namen und/oder das Geburtsdatum,

ii) bei Unternehmen: die Firma und/oder den im
Geschäftsverkehr benutzten Firmennamen und/oder
die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

KAPITEL V C

SPEICHERDAUER IM AKTENNACHWEISSYSTEM FÜR
ZOLLZWECKE

Artikel 12 E

(1) Die Speicherdauer richtet sich nach den Rechts-
und Verwaltungsvorschriften und den Verfahren des
eingebenden Mitgliedstaats. Folgende Zeiträume, begin-
nend mit dem Tag der Eingabe der Daten in die Ermitt-
lungsakte, dürfen jedoch in keinem Fall überschritten
werden:

i) Daten zu Akten über laufende Ermittlungen werden
nicht länger als drei Jahre gespeichert, wenn in
diesem Zeitraum keine Zuwiderhandlung festgestellt
worden ist; die Daten werden vorher gelöscht,
wenn seit der letzten Ermittlungstätigkeit ein Jahr
vergangen ist;
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ii) Daten zu Akten über Ermittlungen, die zur Feststel-
lung einer Zuwiderhandlung, aber noch nicht zu
einer Verurteilung oder einer Geldstrafe geführt
haben, werden nicht länger als sechs Jahre gespei-
chert;

iii) Daten zu Akten über Ermittlungen, die zu einer
Verurteilung oder einer Geldstrafe geführt haben,
werden nicht länger als zehn Jahre gespeichert.

(2) In jeder Phase der Ermittlungen im Sinne von
Absatz 1 Ziffern i), ii) und iii) sind, sobald nach den
Rechts- und Verwaltungsvorschriften des eingebenden
Mitgliedstaats der Verdacht gegen eine Person oder ein
Unternehmen nach Artikel 12 B nicht mehr besteht,
die Daten zu dieser Person oder diesem Unternehmen
unverzüglich zu löschen.

(3) Das Aktennachweissystem für Zollzwecke löscht
die Daten automatisch an dem Tag, an dem die maxima-
len Speicherfristen nach Absatz 1 überschritten werden.“

2. In Artikel 20 werden die Worte „Artikel 12 Absätze 1
und 2“ durch die Worte „Artikel 12 Absätze 1 und 2 und
Artikel 12 E“ ersetzt.

Artikel 2

(1) Dieses Protokoll bedarf der Annahme durch die Mit-
gliedstaaten nach Maßgabe ihrer jeweiligen verfassungsrechtli-
chen Vorschriften.

(2) Die Mitgliedstaaten notifizieren dem Verwahrer den
Abschluss der Verfahren, die nach ihren jeweiligen verfassungs-
rechtlichen Vorschriften für die Annahme dieses Protokolls
erforderlich sind.

(3) Dieses Protokoll tritt 90 Tage nach der Notifizierung
nach Absatz 2 durch den Staat, der zum Zeitpunkt der
Annahme des Rechtsakts über die Erstellung dieses Protokolls
durch den Rat Mitglied der Europäischen Union ist und diese
Förmlichkeit als achter vornimmt, für die betreffenden acht
Mitgliedstaaten in Kraft. Sollte das Übereinkommen zu diesem
Zeitpunkt jedoch noch nicht in Kraft getreten sein, so tritt
dieses Protokoll für die betreffenden acht Mitgliedstaaten an
dem Tag in Kraft, an dem das Übereinkommen in Kraft tritt.

(4) Jede durch einen Mitgliedstaat nach Eingang der achten
Notifizierung nach Absatz 2 vorgenommene Notifizierung hat
zur Folge, dass dieses Protokoll 90 Tage nach dieser späteren
Notifizierung zwischen diesem Mitgliedstaat und den Mitglied-
staaten, für die das Protokoll bereits in Kraft getreten ist, in
Kraft tritt.

(5) Die Mitgliedstaaten geben in das Aktennachweissystem
für Zollzwecke nur Daten ein, die nach dem Inkrafttreten des
Protokolls in der Ermittlungsakte erfasst wurden.

Artikel 3

(1) Dieses Protokoll steht allen Staaten, die Mitglied der
Europäischen Union werden und dem Übereinkommen beitre-
ten, zum Beitritt offen.

(2) Der vom Rat der Europäischen Union in der Sprache
des beitretenden Staates erstellte Wortlaut dieses Protokolls ist
verbindlich.

(3) Die Beitrittsurkunden werden beim Verwahrer hinter-
legt.

(4) Dieses Protokoll tritt für jeden Mitgliedstaat, der ihm
beitritt, 90 Tage nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde oder aber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Protokolls in Kraft, wenn dieses beim Ablauf des
genannten 90-Tage-Zeitraums noch nicht in Kraft getreten ist
und sofern das Übereinkommen für ihn in Kraft ist.

Artikel 4

Jeder Staat, der Mitglied der Europäischen Union wird und
dem Übereinkommen nach Maßgabe seines Artikels 25 nach
dem Inkrafttreten dieses Protokolls beitritt, tritt dem Überein-
kommen in der durch dieses Protokoll geänderten Form bei.

Artikel 5

Verwahrer dieses Protokolls ist der Generalsekretär des Rates
der Europäischen Union.

Der Verwahrer veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen
Union den Stand der Annahmen und Beitritte sowie alle
sonstigen Notifizierungen im Zusammenhang mit diesem
Protokoll.

Geschehen zu Brüssel am achten Mai zweitausendunddrei in
einer einzigen in den Archiven des Generalsekretariats des
Rates der Europäischen Union hinterlegten Urschrift in däni-
scher, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechi-
scher, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer,
schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist.
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Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική ∆ηµοκρατία

Por el Reino de España
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Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden
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Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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